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Bezirksregierung Detmold 
Dezernat 33 
Ländliche Entwicklung 
und Bodenordnung 
  
Beschleunigte Zusammenlegung 
Anreppen 

 

Detmold, den 01.07.2024 
 
 
 
 
 

Az.: 33 – 29 98 6 H. O.90 - 

 

 
9. Änderungsbeschluss  

 
Die Bezirksregierung Detmold, Dezernat 33, hat als Flurbereinigungsbehörde be-
schlossen: 
 

1. Das durch den Zusammenlegungsbeschluss vom 11.12.1998 festgestellte und 
durch den 1. bis 7. Änderungsbeschluss geänderte Gebiet der beschleunigten 
Zusammenlegung Anreppen wird gemäß § 8 Abs.  1 i. V. m. § 92 Abs. 2 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 
546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) wie folgt 
geändert:  

 
 Aus dem Zusammenlegungsgebiet werden die nachfolgend aufgeführten Flurstü-

cke ausgeschlossen: 
 

 
Regierungsbezirk  Detmold 
 

Kreis    Paderborn 
 

Stadt    Salzkotten 
 

Gemarkung   Anreppen 
 

Flur 6 
 

Flurstücke 1, 3, 12, 15, 18, 81, 83, 121, 133, 134, 136, 137 und 164 
 
Das geänderte Flurbereinigungsgebiet hat nunmehr eine Größe von 

 
rd. 17 ha  

 
2. Die durch diesen Beschluss ausgeschlossenen Grundstücke sind in der als An-

lage zu diesem Beschluss genommenen Gebietskarte dargestellt. 
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Gründe 
 
Die Voraussetzungen für die Änderung des Zusammenlegungsgebietes liegen vor.  
 
Das beschleunigte Zusammenlegungsverfahren Anreppen erfolgt auf freiwilliger 
Grundlage und in Abstimmung mit den betroffenen Grundeigentümern. Den betroffe-
nen Teilnehmern sollen im Zusammenlegungsverfahren als Ersatz für Flächen im ar-
chäologischen Reservat „Römerlager Anreppen“ Austauschflächen verschafft werden. 
 
Für die auszuschließenden Grundstücke hat sich keine auf Freiwilligkeit basierende 
Möglichkeit ergeben, diese mittels Planvereinbarung in das Eigentum der Nordrhein-
Westfalen-Stiftung zu überführen. 
 
Auch wurde die Möglichkeit, gemäß § 52 FlurbG auf Landabfindung gegen Geldaus-
gleich zu verzichten, nicht genutzt. 
 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
 
Gegen diesen Beschluss können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wi-
derspruch bei der Bezirksregierung Detmold, 32756 Detmold erheben.  
 
Bezirksregierung Detmold 
Dezernat 33 
 
 

             Im Auftrag 
            (S)  
 

 
               ( Simon ) 

                                                                                   Oberregierungsvermessungsrätin 
 

Hinweis: 
Die öffentliche Bekanntmachung ist ebenfalls auf der Homepage der Bezirksregierung 

Detmold einzusehen unter: 

https://www.bezreg-detmold.nrw.de/service/bekanntmachungen-amtsblaetter 

> Flurbereinigung / Flächenmanagement 
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